
 
Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 142/2013/AMT/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 09.01.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-470 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

16.04.2013 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 23.04.2013 öffentlich 
 
Genehmingung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß  
Anlage mit Stand vom 31.12.2012 im Verwaltungshaushalt auf 70.101,83 €. Im Ver-
mögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Mehreinnahmen 
bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen.    
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt, / Der Amtsausschuss beschließt, die 
Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 70.101,83 € zu genehmigen. 
Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen 
vor.   
 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2012)  
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EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
Deckungskreis Personalkosten 2.237.500,00 2.259.140,66 21.640,66 0,00 21.640,66 Mehrkosten durch Tarifvertragsabschluss in 

2012, verschiedene Personalveränderungen  
sowie Beihilfekosten (+ 6.869,56 €)

Deckungskreis Fahrzeughaltung / 
Dienstreisen

14.500,00 20.745,86 6.245,86 3.608,61 2.637,25 Erhöhung Kraftstoffpreise und Umlage 
Kommunaler Schadensausgleich sowie 
gestiegene Fahrtkostenabrechnungen 

Deckungskreis Kosten für Fundtiere / 
ordnungsbehördliche 
Sachausgaben

12.000,00 31.749,59 19.749,59 0,00 19.749,59 Kosten für die Ersatzunterbringung von Tieren 
in einem ordnungsrechtlichen Tierschutzfall 
(Haltungsuntersagung bei Tierhortung)

02000.651000 Bücher, Zeitschriften 7.500,00 8.593,54 1.093,54 0,00 1.093,54 Lieferung von Gesetzen, Ergänzungen und 
Kommentaren (insbesondere durch 
kommunalrechtliche Änderungen)

11300.570000 Kosten für Wiederein-
weisung von Obdachlosen

1.000,00 6.790,61 5.790,61 3.960,61 1.830,00 Miete für Ersatzunterbringung einer 
Wohnungslosen nach Wohnungsverlust

11300.672000 Kostenerstattungen an 
Gemeinden für Notunter-
künfte 

10.000,00 19.827,76 9.827,76 0,00 9.827,76 Kostenerstattung für Unterhaltung und 
Bewirtschaftung der Notunterkünfte in den 
amtsangehörigen Gemeinden

42000.672000 Kostenerstattungen an 
Gemeinden für Unter-
bringung Asylbewerber

40.000,00 63.056,66 23.056,66 19.164,83 3.891,83 gestiegene Asylbewerberzahlen; Teildeckung 
durch Kostenerstattungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

91000.802000 Zinserstattungen an 
Gemeinden

6.000,00 15.431,20 9.431,20 0,00 9.431,20 Zinsanteile der Gemeinden aus Kassenbestand 
(z.B. Tagegelder) 

Summe 2.328.500,00 2.425.335,88 96.835,88 26.734,05 70.101,83

70.101,83
Vermögenshaushalt

0,00

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

Stand: 31.12.2012

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor!

Haushaltsüberschreitungen des Amtes Moorrege

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 
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Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 143/2013/AMT/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 09.01.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-470 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

16.04.2013 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 23.04.2013 öffentlich 
 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2012 
 
Sachverhalt: 
Der Amtsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als er-
teilt. Der Amtsvorsteher ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich 
über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berich-
ten. 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2012 belaufen sich 
auf 889,98 €. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve sowie Mehreinnahmen und Minderausgaben bei anderen Haus-
haltsstellen gewährleistet. 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Amtsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halb-
jahr 2012 wird zur Kenntnis genommen.  
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___________________ 
Rißler 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2012 
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

Stand: 31.12.2012
02000.530020 Miete für die Telefonanlage 2.300,00 2.337,01 37,01 0,00 37,01 Installationsarbeiten bei Einrichtung neuer 

Telefonanlage

02000.655000 Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten

500,00 1.366,35 866,35 78,38 787,97 Anwalts- und Gerichtskosten für Tierschutzfall 
(Haltungsuntersagung / Tierhortung)

02000.661000 Mitgliedsbeiträge 8.500,00 9.108,82 608,82 593,82 15,00 Fachverband der Kämmerer (15 €)

87000.930000 Erwerb von Beteiligungen 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 Genossenschaftsanteil für Raiffeisenbank 
Seestermühe

Gesamt 11.300,00 12.862,18 1.562,18 672,20 889,98

889,98Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Amtsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 
1000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsvorsteher ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich über 
die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Amt Moorrege

Information des Amtsvorstehers
für das II. Halbjahr 2012 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Ö
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Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 146/2013/AMT/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 14.03.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

16.04.2013 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 23.04.2013 öffentlich 
 
Prüfung der Jahresrechnung 2012 und Feststellung des Ergebnisses für 
das Amt Moorrege 
 
Sachverhalt: 
siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2012 v. 13.03.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt, 
der Amtsausschuss stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012, die im 
Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je  2.998.790,56 € 
und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
145.083,67 € abschließt, fest. 
 
 
 
_________________ 
Jens Neumann 
 
 
Anlagen: Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
                Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 13.03.2013 
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Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen
Nr. stelle der

Anweisung
1 02000.150000 divers Lohnt sich die Abrechnung von Privatkopien?

Antwort: Bei der Abrechnung der Privatkopien handelt es sich 
einerseits um Privatkopien, die von Mitarbeitern gemacht 
werden, aber auch um größere Kopiemengen für Vereine, 
Verbände oder Gemeinden. Die angemessene Abrechnung 
erfolgt mit einem geringen Verwaltungsaufwand.

2 06000.150000 divers Es wurden im Jahr 2012 ein gebrauchter PC (25 €) und 2 gebrauchte 
Drucker (je 20 €) an Mitarbeiter verkauft. Wer setzt bei 
Inventarverkäufen die Preise fest?

Antwort: Die Preise für diese Geräte wurden nach Recherche auf 
ebay usw. vom Administrator festgesetzt. Alternative wäre die 
Abfallentsorgung gewesen. Fremdverkäufe von PCs wären wg. 
Datenschutz mit erheblichem Aufwand verbunden. So müsste 
z.B. die Festplatte sicher gelöscht werden, was einen zeitlichen 
Rahmen in Anspruch nehmen würde, der in keinem 
angemessenen Verhältnis zu einem erzielbaren Erlös stehen 
würde. Ferner ist dem Amt ein Verkauf bei ebay aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich.

3 00000.660000 10.07.2012 Für die "Besprechung neue Website Amt" wurden Bewirtungskosten 
(24,-- €) übernommen. War dabei auch ein Anbieter beteiligt?

Antwort: Es handelte sich bei der Besprechung um eine über 
mehrere Stunden andauernde Arbeitssitzung. Zu dieser waren 
auch mehrere Mitarbeiter der vom Amt beauftragten Firma 
anwesend, die einen längeren Anfahrtsweg hatten. Alternative zu 
den Brötchen wäre eine Sitzungsunterbrechung zur 
Nahrungsaufnahme gewesen, was die Notwendigkeit einer 
weiteren Sitzung zur Folge gehabt hätte, die mit weitaus höheren 
Kosten verbunden gewesen wäre.

4 02000.651000 divers Mehrere Bücher, Gesetze und Zeitschriften werden in Papierform 
geliefert. Lassen sich diese durch das Internet ersetzen?
Antwort: Ein wesentlicher Teil der Gesetze mit Ausführungen 
wird bereits online über das Internet bezogen bzw. ein Zugriff 
bereitgestellt. Hierfür fallen z.T. auch Lizenzgebühren an. Für 
aktuelle Kommentare, Ergänzungslieferungen und Handbücher 
sind nach wie vor einige Beschaffungen in Papierform 
erforderlich.

5 60000.520030 14.04.2012 Bei der Rechnung vom 15.03.2012 über 99,-- € wurde kein Skonto 
(1,98 €) abgezogen.

Antwort: Die Skontogewährung (1,98 €) war mit einem 
Zahlungsziel von einer Woche sehr kurz. Durch das Wochenende 
und eine Verzögerung im Rechnungslauf konnte Skonto in 
diesem Fall nicht mehr berücksichtigt werden. Grundsätzlich 
wird auf den Abzug von Skonto geachtet.

Prüfung der Jahresrechnung 2012 durch den Rechnungsprüfungs-

am 13.03.2013    
ausschuss des Amtes Moorrege



Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen
Nr. stelle der

Anweisung
6 06000.562000 06.07.2012 Ein angemeldeter Seminarteilnehmer war kurzfristig verhindert. Für 

das Seminar sind 50 % der Fortbildungskosten (170 €) berechnet 
worden.  Bei allgemeinen Seminaren sollten Ausfälle durch andere 
Teilnehmer kompensiert werden, damit keine unnötigen Kosten 
entstehen.
Antwort: Der Ausfall ergab sich erst am Tage des 
Lehrgangsbeginns. Eine Ersatzperson konnte deshalb nicht 
mehr gestellt werden.

7 02000.500000 divers An einem defekten Spülkasten wurde eine Dichtung erneuert. Der 
Materialwert der Dichtung betrug nur  3,-- €. Durch Kfz-Pauschale 
(12,50 €), 0,5 Std. Lohn (25,50 €) und Mehrwertsteuer ergab sich ein 
Betrag von 48,79 €. 
Im Jahr 2012 sind außerdem verschiedene Kleinreparaturen 
angefallen (z.B. Teppichleiste befestigt, Aktenschrank umsetzt, 
Schwimmerventil erneuert), für die jeweils Fachfirmen beauftragt 
wurden. 
Können diese Arbeiten auch günstiger erledigt werden?
Antwort: Der Spülkasten schloss nicht mehr, so dass am 
Ablaufventil die untere Dichtung erneuert werden musste. Dazu 
war das Innenleben komplett zu demontieren. Der Materialwert 
der Dichtung ist zwar gering, aber der Zeitaufwand von 0,5 Std. 
ist angemessen. Bei Ausführung in Eigenleistung wäre der 
Aufwand für die Materialbeschaffung noch hinzugekommen.
Hinweis: Seit Herbst 2012 werden kleinere Reparaturen und 
Hausmeisterdienste im Amt Moorrege auf geringfügiger Basis 
als Nebentätigkeit durch einen qualifizierten Mitarbeiter des 
Bauhofes Appen erledigt. Dieser hat bereits seit einiger Zeit die 
Grundstückspflege beim Amt Moorrege erledigt. Kleinere 
Reparaturarbeiten werden zukünftig gesammelt, so dass hierfür 
die Inanspruchnahme von Fachfirmen entfällt und sich 
entsprechende Einsparungen ergeben.

8 02000.500000 divers Die Sanitär- und Heizungsfirma hat verschiedene Reparaturarbeiten 
durchgeführt. Einige Rechnungen enthalten eine Kfz-Pauschale und 
in anderen Rechnungen der Firma wurde keine Kfz-Pauschale 
berechnet. Warum diese Unterschiede?
Antwort: Wenn die Arbeit direkt auf dem Weg zu bzw. von einem 
Kunden liegt, entfällt die Berechnung einer KFZ-Pauschale. Bei 
einer Einzelanfahrt wird die KFZ-Pauschale von 12,50 € 
berechnet.

9 02000.520000 13.02.2012 Für die Versetzung eines Tresors sind Kosten in Höhe von 420,07 € 
entstanden.  Laut Arbeitsnachweis (11.30 Uhr - 12.00 Uhr) sind 2 
Personen eingesetzt worden. In der Rechnung sind 3 Einheiten 
abgerechnet worden. Warum? 
Antwort: Es waren 2 Facharbeiter vor Ort. Die 3 Abrechnungs-
einheiten zu je 117,00 €/ Einh. beinhalten pauschal die Kosten für 
An- und Abfahrt von/nach Hamburg, 2 Facharbeiter und den LKW
für den Material- und Personentransport. 
Die Pauschale wurde angeboten, da der Auftrag sehr detailliert 
beschrieben wurde. 

Amt Moorrege              
Der Amtsvorsteher           

i.A. Neumann

Moorrege, d. 22.03.2013 
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Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 149/2013/AMT/BV 
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 03.04.2013 
Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

16.04.2013 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 23.04.2013 öffentlich 
 
Breitbandzweckverband – Übertragung der Verwaltung auf das Amt 
Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Im Jahre 2008 hat das Amt Moorrege den azv Südholstein und die Firma Sacoin mit 
der Herstellung eines Glasfasernetzes im Amtsgebiet beauftragt. Zur Bereitstellung 
der Dienste wurde die azv Südholstein Breitband GmbH gegründet. Im Frühjahr 2012 
ist die Firma Sacoin aus dem Projekt ausgestiegen und der azv Südholstein hat die 
Breitband GmbH zu 100 % übernommen. In diesem Zeitraum wurden die Arbeiten in 
Holm abgeschlossen und in den Gemeinden Heist, Lentföhrden und Hasloh begon-
nen. 
Grundlage für die Aktivitäten des azv Südholsteins war ein Beschluss der Verbands-
versammlung vom 05.07.2010. Am 19.12.2011 gab es erstmals Bedenken in der 
Verbandsversammlung durch Städte in formaler und haftungsrechtlicher Sicht. Haf-
tungsrechtlich insbesondere dahingehend, dass eventuelle Risiken am Ende von der 
Solidargemeinschaft aller Verbandsmitglieder des AZV Pinneberg getragen werden 
müssten. Die Befürchtungen stützten sich dabei besonders auf Gemeinden, bei de-
nen eine hohe Investitionslücke offensichtlich ist und in keiner Weise ausgeglichen 
werden könnte. Diese haftungsrechtlichen Fragen wären lösbar gewesen, jedoch die 
Fragen aus formaler Sicht blieben weiterhin in der Diskussion. Am 08.10.2012 erfolg-
te dann ein Beschluss des erweiterten Verwaltungsrates dahingehend, eine Option 
zu finden, die die Risikohaftung auf die Gemeinden beschränkt, in deren Gebiet die 
Breitbandversorgung durchgeführt wird und außerdem eine rechtssichere Abwick-
lung des Projekts gewährleistet. Hierfür wurde das Instrument eines Zweckverbands 
als einzige Lösung mit Bestätigung der Kommunalaufsicht des Landes und dem Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie gefunden. Der Zweckver-
band ist aus vergaberechtlichen Gründen von den vier genannten Gemeinden zu 
gründen, da nur in diesen Gemeinden bisher Vermögen geschaffen wurde. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Zweckverband benötigt als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine Verwal-
tung. Es ist vorgesehen, dass die Amtsverwaltung diese verwaltungstechnischen 
Aufgaben wahrnimmt. Aufgaben der kaufmännischen und technischen Betriebsfüh-
rung werden von anderer Seite, voraussichtlich dem azv Südholstein, erledigt. 
Zur Beauftragung des Amtes Moorrege mit der Erledigung der Verwaltungsaufgaben 
des Zweckverbandes ist der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwi-
schen dem neuen Zweckverband und dem Amt Moorrege notwendig. Der Abschluss 
dieses Vertrages bedarf unbedingt der späteren Beschlussfassung durch den Amts-
ausschuss (§ 10 AO) und der Verbandsversammlung des neuen Zweckverbandes. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine generelle Entscheidung des Amtsausschusses nach 
§ 10 AO zur Übernahme der neuen Aufgaben durch das Amt notwendig.  
Die Übernahme dieser Aufgaben wird nur durch das Amt Moorrege als sinnvoll an-
gesehen. Die räumliche Nähe zum Träger der kaufmännischen und technischen Be-
triebsführung ist gegeben und außerdem wird nur hier die einwandfreie rechtliche 
Begleitung gesehen. Außerdem wird dieser Zweckverband in den ersten Jahren 
mehrheitlich aus Gemeinden des Amtsbereichs oder Gemeinden mit direkter Nähe 
bestehen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Gemeinden Holm, Heist, Lentföhrden und Hasloh werden zur Gründung des 
Zweckverbandes Breitband einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abschließen. Dieser 
wird vorsehen, dass bei einer positiven Entscheidung zugunsten der Übernahme der 
Verwaltungsaufgaben durch das Amt Moorrege ein Verwaltungskostenbeitrag zur 
Deckung des Aufwands für diese Aufgaben entrichtet wird. Dieser Verwaltungskos-
tenbeitrag wird erstmalig nach der Gründungsphase des Zweckverbandes durch das 
Amt Moorrege festgesetzt. Der Betrag ändert sich darauf künftig in jedem Jahr um 
den im Haushaltserlass des Innenministers mitgeteilten Prozentsatz für Personalkos-
ten und ist je zur Hälfte am 15.2. und 15.11. jeden Jahres fällig. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt / Der Amtsausschuss beschließt, der 
Übernahme der verwaltungstechnischen Aufgaben des neu zu gründenden Zweck-
verbandes Breitband durch das Amt Moorrege zuzustimmen. Der Amtsvorsteher wird 
ermächtigt, einen nach § 19a GkZ notwendigen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit 
dem neuen Zweckverband auszuhandeln und diesen dann dem Amtsausschuss zur 
notwendigen Beschlussfassung vorzulegen.  
 
 
 
___________________ 
Lütje  
 
 



 





 
Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 147/2013/AMT/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 19.03.2013 
Bearbeiter: Jenny Thomsen AZ: 7/KW 13 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

16.04.2013 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 23.04.2013 öffentlich 
 
Versicherungsschutz der Wahlvorstände und Wahlhelfer am 26. Mai 2013 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Am 26. Mai 2013 findet die Kommunalwahl in den amtsangehörigen Gemeinden 
statt. 
Die GVV-Kommunalversicherung VVaG hat in Zusammenarbeit mit dem Kommuna-
len Schadenausgleich Schleswig-Holstein ein Merkblatt über den Deckungsschutz 
für Wahlhelfer und Wahlorgane rausgegeben. 
Demnach besteht Haftpflichtdeckungsschutz, Deckungsschutz bei Sachschäden und 
gesetzlicher Unfalldeckungsschutz. 
Diesen gesetzlichen Unfalldeckungsschutz kann man jedoch zusätzlich erweitern. 
Die GVV hat einen Mindestschutz angeboten, welcher bei 1,48 € Beitrag je versi-
cherte Person liegt.  
 
 
 
Finanzierung: 
Da es insgesamt 19 Wahlvorstände á 8 Wahlhelfern gibt, würde sich bei 152 Perso-
nen ein Gesamtbetrag in Höhe von 224,96 € ergeben. 
Bei der Haushaltsstelle 0520.65000 (Geschäftsausgaben) sind 5.000,00 € einge-
plant.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt, der Amtsausschuss beschließt, eine 
Unfallversicherung anlässlich der Kommunalwahl für alle Wahlhelfer der Wahlvor-
stände zu einem Beitrag von 1,48 € abzuschließen/nicht abzuschließen.  
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___________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 
Informationen zum Versicherungsschutz  
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Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 148/2013/AMT/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 21.03.2013 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

16.04.2013 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 23.04.2013 öffentlich 
 
Beitritt des Amtes Moorrege zur "ÖBAV Unterstützungskasse e.V." 
 
Sachverhalt: 
Gemäß Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/innen im kommunalen 
öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) besteht seitens der Beschäftigten ein Anspruch 
auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung. 
Neben der gesetzlichen Rente und der Pflichtversicherung besteht für die Beschäftig-
ten des Amtes Moorrege seit etwa 10 Jahren die Möglichkeit der Entgeltumwand-
lung.  
Die Beschäftigten können einen Teil ihres Bruttoentgeltes zum Aufbau einer zusätzli-
chen Säule der Altersversorgung verwenden. Diese kann vereinfacht als „Sparen aus 
dem Bruttoeinkommen“ bezeichnet werden. Die Beschäftigten und der Arbeitgeber 
sparen je nach Höhe der Entgeltumwandlung dabei Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge. 
Derzeit sorgen 15 Mitarbeiter/innen des Amtes Moorrege im Rahmen der Entgeltum-
wandlung vor. 
Während zunächst die Entgeltumwandlung über eine Pensionskasse durchgeführt 
wurde, sind aufgrund einer Gesetzesänderung in den letzten Jahren zunehmend 
auch die weiteren Durchführungswege über eine Unterstützungskasse interessant 
geworden. Ein Unterschied zur Pensionskasse besteht darin, dass die Beiträge an 
die Unterstützungskasse nicht auf die steuerfrei gestellten Leistungen an die VBL 
angerechnet werden.  
Ob z.B. der Durchführungsweg der Pensionskasse oder derjenige über eine Unter-
stützungskasse für die Beschäftigten und für den Arbeitgeber günstiger ist, muss an-
hand verschiedener Umstände (z.B. Höhe des Jahreseinkommens) im Einzelfall ge-
prüft werden.  
Der Arbeitgeber kann laut Tarifvertrag im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge 
die von der Sparkassen-Finanzgruppe oder den Kommunalversicherern angebote-
nen Durchführungswege wählen. 
 Die Sparkassen-Finanzgruppe stellt für die Beschäftigten des Amtes Moorrege die 
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Möglichkeit zur Altersvorsorge durch die „ÖBAV Unterstützungskasse e.V.“ (Service-
gesellschaft für betriebliche Altersversorgung öffentlicher Versicherer mbH) zur Ver-
fügung.  
Der kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein hat einen entsprechenden 
Rahmenvertrag mit der „ÖBAV Unterstützungskasse e.V.“ geschlossen.  
Bei der ÖBAV-Unterstützungskasse handelt es sich um einen eingetragenen Verein, 
in dem das Amt Moorrege Mitglied werden muss, um den Durchführungsweg der Un-
terstützungskasse für die betriebliche Altersvorsorge anbieten zu können. Die Mit-
gliedschaft ist durch Beschluss des Amtsausschusses festzustellen. 
Mit dem erweiterten Angebot der Altersvorsorge kommt das Amt Moorrege der Für-
sorgepflicht gegenüber seinen Beschäftigten nach. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Zulassung dieses weiteren Durchführungsweges über eine Unterstützungskasse 
ist eine „win-win-Stiuation“, die sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Beschäf-
tigten finanziell vorteilhaft ist. 
Die jährlich von den Beschäftigten „aus dem Bruttoeinkommen“ aufgebrachte Bei-
tragssumme sowie die ersparten Steuern und Sozialversicherungsbeiträge tragen 
dazu bei, dass die Minderungen der gesetzlichen Rentenleistungen zumindest ab-
gemildert werden können. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Amt Moorrege tritt zur Erweiterung des Angebotes zur betrieblichen Altervorsor-
ge für seine Beschäftigten dem Verein „ÖBAV Unterstützungskasse e.V.“ bei. 
 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: Satzung der ÖBAV Unterstützungskasse e.V.  
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Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 145/2013/AMT/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 24.01.2013 
Bearbeiter: Jenny Thomsen AZ: 7/112.200 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

16.04.2013 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 23.04.2013 öffentlich 
 
Anschaffung von Tempomessgeräten zur Nutzung im Amtsbereich des 
Amtes Moorrege 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
In einigen Gemeinden gibt es Tempomessgeräte, die aufgrund des Alters nicht mehr 
repariert werden können. In den Gemeinden Groß Nordende und Neuendeich ist 
dies der Fall. Hier ist das Gerät defekt. Die Gemeinde Heist konnte das Gerät noch 
einmal reparieren, eine erneute Reparatur ist hier nun aber auch nicht mehr möglich. 
Das Amt schlägt daher vor, zwei Tempomessgeräte durch das Amt anschaffen zu 
lassen, welches dann von den Gemeinden ausgeliehen werden kann. 
Als mögliche Gemeinden würden hier zurzeit neben Groß Nordende und Neuendeich 
noch Moorrege und Heidgraben in Frage kommen. Alle anderen Gemeinden haben 
noch ein eigenes Gerät.  
Es wurden Angebote von verschiedenen Firmen eingeholt. Bei zwei Firmen funktio-
niert die Auswertung nur über Bluetooth, die dritte Firma bietet eine Auswertung mit-
tels USB bzw. SD-Karten an. Diese Methode dürfte möglicherweise leichter sein, 
denn eine Auswertung über Bluetooth erfordert ein Bluetooth-fähiges Handy, was 
nicht alle Bauhöfe besitzen. 
Seitens der Verwaltung würde das Angebot I, Model „Gamma“ vorgeschlagen wer-
den. Die Fa. Impact systems hat bereits alle vorhandenen Geräte geliefert und bietet 
einen guten Kundenservice. 
Zur Versicherung der Geräte wurden verschiedene Versicherungen angefragt. Nur 
die Provinzial ist bereit, Tempomessgeräte per Elektronikversicherung zu versichern. 
  
 
 
 
Finanzierung: 
Die Preise der Tempomessgeräte variieren. Angebot I (Fa. Impact systems) bietet 
das Gerät für 2.720,00 € an. Angebot II ( Fa. datacollect) beläuft sich auf 2.980,00 € 
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und Angebot III (Fa. Sierzega detects traffic) auf 2.450,00 €. Fa. Impact bietet zu-
sätzlich noch 5 % Rabatt an, wenn mehrere Geräte bestellt werden. Zu beachten ist 
auch, dass die Kosten für die Software beim zweiten Gerät nicht mehr anfallen.  
 
Die Provinzial bietet eine Elektronikversicherung für einen Jahresbeitrag incl. Steuern 
von 178,50 € an. Die Höhe der Selbstbeteiligung beträgt 150,00 € sowie 25 % bei 
Diebstahl, jedoch mindestens 150 €.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt, der Amtsausschuss be-
schließt/beschließt nicht, die Anschaffung von zwei Tempomessgeräten. Die An-
schaffungs- und Versicherungskosten übernimmt das Amt Moorrege. Die Tem-
pomessgeräte können nach Absprache mit der Verwaltung durch die Bauhöfe ausge-
liehen werden. 
Die Kosten in Höhe von 4.945,94 € (bei Auswahl des Angebotes I der Fa. Impact 
systems) werden durch Entnahme aus der Rücklage finanziert. 
 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 
Angebot I (Fa. Impact systems) 
Angebot II (Fa. datacollect) 
Angebot III (Fa. Sierzega detects traffic) 
Angebot Provinzial  
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